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XXVIII. Nachtrag
zum Geschäftsreglement des Kantonsrates
vom 4. Dezember 2024

Der Kantonsrat des Kantons St.Gallen
hat von der Botschaft der Rechtspflegekommission vom 21. August 20241 Kennt-
nis genommen und
erlässt:2

I.

Der Erlass  «Geschäftsreglement  des  Kantonsrates  vom 24. Oktober 1979»3 wird 
wie folgt geändert:

Art.  2
1   Der Kantonsrat übt seine Befugnisse aus durch:
i) (geändert) Entscheide, insbesondere über Einsprachen von Mitgliedern des 

Kantonsrates,  über  Gesuche und PetitionenErsuchen sowie in Disziplinar-, 
Straf- und Verantwortlichkeitssachen;

Art.  14
1bis   Sie berät insbesondere vor:
d) (geändert) Berichte  und  Anträge  aus  Administrativuntersuchungen, 

DisziplinarfällenDisziplinarfälle sowie Straf- und Verantwortlichkeitsklagen 
betreffend oberste kantonale Behörden;

e) (aufgehoben)
1ter (geändert)  Sie  behandelt  an  den Kantonsrat  gerichtete  Eingaben,  soweit  sie 
diese nicht einer anderen ständigen Kommission überweist.folgende Ersuchen:
a) (neu) an  den  Kantonsrat  gerichtete  Eingaben,  soweit  sie  diese  nicht  einer 

anderen ständigen Kommission überweist;
b) (neu) an den Kantonsrat gerichtete Petitionen;

1 ABl 2024-00.170.523.
2 In Vollzug ab 1. Januar 2025.
3 sGS 131.11.

 

https://www.gesetzessammlung.sg.ch/data/131.11/de


nGS 2024-059

c) (neu) Ermächtigung zur Eröffnung eines Strafverfahrens nach Art. 23 Abs. 2 
des Einführungsgesetzes  zur Schweizerischen Straf-  und Jugendprozessord-
nung vom 3. August 20104;

d) (neu) Bewilligung einer Nebenbeschäftigung der hauptamtlichen Richterin-
nen und Richter sowie Mitteilungen der teilamtlichen Richterinnen und Rich-
ter des Kantonsgerichtes, des Verwaltungsgerichtes und des Versicherungsge-
richtes nach Art. 40 Abs. 3 des Gerichtsgesetzes vom 2. April 19875.

Gliederungstitel nach Art. 126

(geändert) e) EingabenErsuchen zuhanden des Kantonsrates (3.2.5.)

Art.  127
1 (geändert)  An den Kantonsrat gerichtete EingabenErsuchen werden der Rechts-
pflegekommission überwiesen. Diese kann sie einer anderen ständigen Kommis-
sion überweisen.

Art.  127bis

1 (geändert)  Die Kommissionspräsidentin oder der Kommissionspräsident weist 
unklare,  weitschweifige oder  Sitte  und Anstand verletzende  EingabenErsuchen 
zur Behebung der Mängel zurück.

Art.  127ter

(Artikeltitel geändert) NichteintretenBehandlung
1 (geändert)  Die ständige Kommission kann Eingaben, die offensichtlich unhalt-
bar sind oder ausserhalb der Zuständigkeit des Kantonsrates liegen, durch Nicht-
eintreten  erledigen,, wenn der  Beschluss  ohne  Gegenstimme zustande  kommt. 
Andernfalls entscheidet der Kantonsrat.:
a) (neu) Ersuchen nach Art. 14 Abs. 1ter dieses Reglements gutheissen, abweisen 

oder zur Kenntnis nehmen;
b) (neu) Ersuchen, die offensichtlich unhaltbar sind oder ausserhalb der Zustän-

digkeit des Kantonsrates liegen, durch Nichteintreten erledigen.
2 (neu)  Andernfalls entscheidet der Kantonsrat.
3 (neu)  Die Beschlüsse der ständigen Kommission und des Kantonsrates sind end-
gültig.
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Art.  128
1 (geändert)  Die ständige Kommission erstattet dem Kantonsrat über  jene Ersu-
chen, die ihr überwiesenen Eingaben mündlich Bericht, soweit sie diese nicht von 
sich aus erledigen konnte, mündlich Bericht.

II.

[keine Änderung anderer Erlasse]

III.

[keine Aufhebung anderer Erlasse]

IV.

Dieser Nachtrag wird ab dem 1. Januar 2025 angewendet.

St.Gallen, 4. Dezember 2024

Die Präsidentin des Kantonsrates:
Barbara Dürr
 
Der Generalsekretär des Kantonsrates:
Lukas Schmucki
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